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W
ie sieht die Verwaltung im Jahr 2020 aus? Auf wel-

che Themen muss die Verwaltung eine Antwort fin-

den, und mit welchen Instrumenten wird sie agie-

ren? Wie wird der Stand der Umsetzung der neuesten Re-

formen sein?

Neutrale Analysen, fundierte Beratung und kompetente Gut-

achten sind seit fast 50 Jahren die solide Basis für die Arbeit 

der Schweizer Prognos AG. Wir freuen uns, diese Erfahrung bei 

der Prognose wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwick-

lungen und Trends nun für die Messe MODERNER STAAT anwen-

den und den Zukunftsreport MODERNER STAAT 2008 gemein-

sam mit dem Veranstalter Reed Exhibitions und der Fachzeit-

schrift innovative Verwaltung präsentieren zu dürfen.

Für die Erstellung des Zukunftsreports haben wir 27 Experten 

für die öffentliche Verwaltung aus unterschiedlichen Bereichen 

(EU-, Bundes-, Landes-, kommunale Verwaltung, nachgeord-

nete Behörden, kommunale Spitzenverbände, Wissenschaft, 

Industrie, Beratung) interviewt. In einem zweistufigen Delphi-

Verfahren konnten wir die Aussagen der Experten zu einer kon-

sistenten Vorstellung der öffentlichen Verwaltung im Jahr 2020 

verdichten.  

Diese Methode erlaubt es, ein Bild davon zu malen, wie die 

Verwaltung im Jahr 2020 wahrscheinlich aussehen wird. Es 

geht also nicht um das Wünschenwerte für die deutsche Ver-

waltung. Dieses Bild zu malen wäre zweifelsfrei weniger auf-

wändig gewesen!

Wir beginnen mit einem Streifzug durch die inhaltlichen He-

rausforderungen für das Jahr 2020. Diese setzen den Rahmen 

für die Diskussion der Instrumente, die in zwölf Jahren einge-

setzt werden, und verdeutlichen den künftigen Zweck des Ver-

waltungshandelns.

Der Artikel „Die örtliche Zuständigkeit auf dem Prüfstand“ zeigt 

die organisatorischen Antworten für die Verwaltung im Informa-

tionszeitalter auf und kommt zu dem Schluss, dass Technolo-

gisierung und Entgrenzung die örtliche Zuständigkeit in vielen 

Fällen überflüssig machen. 

„Die strategische Steuerung gewinnt an Bedeutung“: Dieser 

Beitrag diskutiert die Strategiefähigkeit der Verwaltung. Hier 

gaben die Experten eine Reihe von Hindernissen an, betonten 

Zukunftsreport
MODERNER STAAT 2008

jedoch die überragende Bedeutung des Themas. Die Wirkungs-

steuerung als Thema wird bis 2020 mehr Akzeptanz gefunden 

haben, steht aber quer zum Ressortprinzip und zur Vorschrif-

tenorientierung. Dass die Doppik nicht den erhofften Durch-

bruch bei der Steuerung im Jahr 2020 bringt, wird auf eine In-

strumentengläubigkeit zurückgeführt. Auf die intelligente 

Nutzung kommt es eben an.

Und diese setzt fähige Mitarbeiter/innen voraus. Personal ist 

ein „Megathema“ für das Jahr 2020. Vor allem der Führungs-

kräfteauswahl und -entwicklung kommt größere Bedeutung zu. 

Sie ist der Erfolgsfaktor Nummer 1 der Verwaltung. Zwar werden 

die Verwaltungslaufbahnen im Jahr 2020 noch nicht so durch-

lässig sein, wie es wünschenswert ist – eine entsprechende 

Entwicklung ist jedoch erkennbar.

Als letztes Thema gehen wir auf „Veränderte Dialogformen zwi-

schen Politik, Verwaltung und Bürger“ ein. Hier zeigen wir, wie 

die Informationsgesellschaft die Bedürfnisse und Aktionen der 

Bürger ändern wird. Sowohl die „Bürgerselbstverwaltung“ als 

auch die Möglichkeiten der Verwaltungskooperationen werden 

durch technologische Innovationen viel mehr genutzt werden, 

als dies heute der Fall ist.

Wir wünschen Ihnen eine aufregende Lektüre und freuen uns 

auf die Diskussion mit Ihnen in der Podiumsdiskussion und in 

den Best-Practice-Foren der Messe MODERNER STAAT.

Das Report-Team von

Dr. Axel Seidel         Dr. Joey-David Ovey       Susanne Birk

Geschäftsfeldleiter            Marktfeldleiter        Beraterin

Public Management          Organisation und Steuerung

In Zusammenarbeit mit:
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B
is 2020 wird die Globalisierung 

weiter voranschreiten. Prognos 

geht davon aus, dass sich das welt-

weite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 ver-

doppeln wird, der Welthandel wird sich 

jedoch verdreifachen. Das forciert den 

Strukturwandel in Deutschland; der Be-

schäftigungsverlust im produzierenden 

Gewerbe und in der Landwirtschaft wird 

sich fortgesetzen, während der Dienstleis-

tungssektor weiter ausgebaut wird. Per 

Saldo sind keine gravierenden Arbeits-

platzeffekte zu erwarten (vgl. Prognos 

Deutschland Report 2030).

Bis 2020 wird sich die Zahl der Er-

werbspersonen von rund 43,3 Mio. Per-

sonen im Jahr 2007 auf rund 42,4 Mio. re-

duzieren. Die Arbeitslosigkeit geht eben-

falls spürbar zurück. Die Änderungen sind 

u. a. demographiebedingt. Die deutsche 

Wachstumsschwäche bleibt jedoch auf der 

politischen Tagesordnung. Die Prognos 

WorldReports zeigen, dass andere OECD-

Länder die Zahl der Erwerbspersonen bis 

2020 ausbauen werden, auch die durch-

schnittliche jährliche Wachstumsrate wird 

mit 1,4 % deutlich geringer sein als in ver-

gleichbaren Volkswirtschaften. So wird z. 

B. die Wirtschaft in den USA um ca. 2 % 

pro Jahr wachsen.

Diese Trends erfordern nicht nur innen-

politische Antworten bei der Neujustierung 

der Instrumente der Wirtschafts-, Indus-

trie- und Bildungspolitik. Sie bringen auch 

eine weitere Internationalisierung der Po-

litik und der Kultur mit sich, auf die die 

Verwaltung in einem viel größeren Umfang 

als bisher strategisch reagieren muss.

Wachsende Europäisierung

Der Einfluss der EU auf die Gesetzgebung 

von Bund und Ländern wird auch ohne ein 

Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 

ein wichtiger Faktor bleiben. Verord-

nungen und Richtlinien auf der Grundlage 

der geltenden Verträge und die Rechtspre-

chung des EuGH werden immer wieder 

organisatorische Anforderungen an die 

Verwaltungsstrukturen in Deutschland 

stellen. Das Beispiel des Einheitlichen An-

sprechpartners im Rahmen der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie zeigt, dass die innen-

politische Zielsetzung der sauberen Ent-

flechtung der Verwaltungsebenen von 

außen ausgehöhlt wird. Das Ergebnis ist 

eine weitere Verflechtung der Verwaltungs-

ebenen durch vermehrte vertikale Zusam-

menarbeit und die Schaffung von Misch-

verwaltungen. Auch deshalb mehren sich 

bis 2020 die Forderungen der Rechtspoli-

tiker nicht nur nach einer Renationalisie-

rung bestimmter Politikbereiche, sondern 

auch nach einem umfassenden Verfas-

sungskonvent.

Gesellschaftliche 
Herausforderungen

Demographie & Personal: Der demogra-

phische Wandel bringt tiefgreifende Än-

derungen u. a. für die Wirtschaft, die 

Die befragten Experten benannten eine breite Palette von sowohl inhaltlichen als auch

instrumentellen Herausforderungen für die Verwaltung. Die inhaltlichen Herausforderungen

bilden den Rahmen für das Verwaltungshandeln, die instrumentellen beziehen sich auf die

Fähigkeit, mit den Inhalten umzugehen. Wir haben uns bei der Befragung auf die inhaltlichen

Herausforderungen konzentriert und leiten damit zur Darstellung der Instrumente in den

späteren Beiträgen über. Damit stellen wir den Zweck von öffentlicher Verwaltung als Tätigkeit zur

Planung und Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens bewusst in den Vordergrund.

Flexibilität, Partizipation, nachhaltige Steuerung und qualifiziertes Personal

Herausforderungen für die
Verwaltung im Jahr 2020
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öffentliche Infrastruktur und auch für 

das Personal in der Verwaltung mit 

sich. 

Das sinkende Erwerbspersonenpo-

tential bedeutet für Deutschland, dass 

Wachstum aus Innovation und tech-

nischem Fortschritt geschöpft werden 

muss. Deshalb kommt nicht nur dem 

Schulsektor eine wachsende Bedeutung 

zu; Bildung bezieht sich mehr denn je 

auf das ganze Arbeitsleben. Die Bedeu-

tung älterer Arbeitnehmer/innen steigt.

Die Altersstruktur in der Verwaltung 

ist im Jahr 2008 besorgniserregend, vor 

allem bei den Führungskräften. Durch-

schnittlich waren im Jahr 2007  27 % der 

Beschäftigten der Länder im höheren 

Dienst (Beamten und Tarifbeschäftigte) 

55 Jahre und älter (siehe Grafik). Beim 

Bund und bei den Kommunen sind ähn-

liche Zahlen zu finden. Daher fällt dem 

Thema Führungskräfterekrutierung und 

-entwicklung eine bedeutende Rolle zu. 

Im öffentlichen Sektor wird trotz der 

demographischen Entwicklung der Per-

sonalabbau zunächst fortgesetzt – 

durch die umfassendere Ausschöpfung 

der Möglichkeiten von elektronischen 

Verwaltungslösungen und E-Govern-

ment können Verwaltungsprozesse 

noch weniger personalintensiv gestaltet 

werden. Bis 2020 jedoch orientiert sich 

die Zahl der öffentlich Bediensteten an 

der Bevölkerungsentwicklung. 

Eine weitere Auswirkung des demo-

graphischen Wandels betrifft die Zu-

sammensetzung der Bevölkerung. Der 

Anteil der Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund steigt weiter. Die Legitimi-

tät einer Verwaltung, deren Zusammen-

setzung nicht bevölkerungsrepräsenta-

tiv ist, wird zunehmend infrage gestellt. 

Daher kommt dem Thema Diversity-Ma-

nagement in der Verwaltung eine zuneh-

mende Bedeutung zu.

Die Herausforderung für die Verwal-

tung liegt deshalb vor allem in der Quali-

fikation der Mitarbeiter/innen. Aufgrund 

von Dezentralisierung, Ausgliederung 

und Partizipation werden das Manage-

ment und die Steuerung komplexer the-

menbezogener Netzwerke in den Vorder-

grund rücken. Die Verwaltung wird künf-

tig weniger Bedarf an eigenen Spezialis-

ten haben, da das notwendige Fach- und 

Spezialwissen aus anderen Teilen der 

Gesellschaft bezogen werden kann. Statt-

dessen werden verstärkt Generalisten 

benötigt. Diese erwartete Stärkung der 

Managementaufgaben schlägt sich auch 

in einer weiteren Akademisierung der öf-

fentlichen Verwaltung nieder, die eine 

Schwächung des einfachen und mittleren 

Dienstes zugunsten des gehobenen und 

höheren Dienstes nach sich zieht. 

Soziale Gerechtigkeit: Im Jahr 2020 ist 

Deutschland weiterhin von einer gesell-

schaftlichen Schere geprägt, die im Zuge 

der Globalisierung und Technologisierung 

größer werden kann. Die wirtschaftliche 

Situation der Geringqualifizierten macht 

die Bildungs- und Gesundheitslücke viru-

lent, die anhaltende Chancenungleichheit 

für Kinder dieser Schichten verschärft die 

Lage. Für die Verwaltung bedeutet dies, 

dass neben politischen Lösungen auch 

Anteile des älteren Personals im höheren Dienst

Quelle: Statistisches Bundesamt, Prognos AG
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der Abbau institutioneller Barrieren der 

Chancengleichheit forciert wird.

Öffentliche Sicherheit und Risikomanage-

ment: Die Unsicherheit nimmt in etlichen 

Bereichen zu, sei es bei der Sicherheit im 

öffentlichen Raum, bei der Versorgungssi-

cherheit oder bei den Auswirkungen des 

Klimawandels. Somit werden die Anforde-

rungen an eine professionelle Planungsfä-

higkeit und an das Risikomanagement 

gestärkt. Allerdings werden angesichts 

des veränderten Selbstbewusstseins der 

mündigen Bürger/innen in der Informati-

onsgesellschaft Top-down-Mechanismen 

der Steuerung immer weniger greifen. Die 

Verwaltung muss in die Lage versetzt wer-

den, Netzwerke von Akteuren vor Ort zu 

aktivieren und zu fördern, um mit Unsi-

cherheiten wirkungsvoll umgehen zu kön-

nen. Zudem gilt es, in der Verwaltung die-

jenigen Fähigkeiten zu entwickeln, mit 

denen man in der Mediengesellschaft die 

Informationsführerschaft behalten kann.

Die Finanzsituation

Die Finanzsituation der öffentlichen Hand 

bleibt angespannt, zum einen wegen der 

anhaltenden Wachstumsschwäche im Ver-

gleich zu anderen Staaten und zum ande-

ren, weil die Nettoneuverschuldung durch 

eine Verfassungsänderung beschränkt 

wird. Dies verringert zwar kurzfristig die 

Handlungsfähigkeit der Länder und Kom-

munen, bereitet jedoch mittelfristig den 

Weg zur Abtragung der Altschulden.

Die demographische Entwicklung hat 

direkte Auswirkungen auf die Fiannzsitua-

tion. Sie führt in einigen Bereichen zu Än-

derungen im Umfang und in der Struktur 

der Leistungen der öffentlichen Hand. Auch 

deshalb kommt es zu einer verstärkten ho-

rizontalen Zusammenarbeit zwischen Län-

dern und Kommunen. Diese 

Zusammenarbeit verlangt 

nach besseren Formen der 

Organisation und Steuerung. 

Um mit Leistungskürzungen 

umgehen zu können, ist eine 

weitere Aktivierung der Bür-

ger/innen und der Zivilgesell-

schaft notwendig. Das deckt 

sich jedoch in vielen Berei-

chen mit der zunehmenden 

Selbstverwaltung der Bürger/

innen in der Informationsge-

sellschaft. Um die kommu-

nale Handlungsfähigkeit zu-

rückzugewinnen, werden zudem Formen 

der horizontalen Zusammenarbeit zwi-

schen Gebietskörperschaften einen wei-

teren Reifegrad erreicht haben.

Die Technologisierung

Der Trend zur Technologisierung setzt sich 

fort. Die Einführung des elektronischen 

Ausweises ermöglicht den Durchbruch 

des bürgerorientierten E-Governments 

(Web 1.0) in der Bundesrepublik. Die 

Selbstverwaltung und das Selbstverständ-

nis der Bürger/innen in und durch „Inter-

netcommunitys“ nimmt weiter zu. Die Re-

aktion auf Beispiele wie „SpickMich“ zei-

gen, dass Bürger/innen auch ohne den 

Staat die Qualität des staatlichen Han-

delns messen. 

Intern in der Verwaltung ändern Web-

2.0-Technologien Arbeitsprozesse. Zwi-

schen Verwaltung und Gesellschaft än-

dern sie Dialogpraktiken und öffnen kor-

poratistische Strukturen. Im Jahr 2020 ist 

eine breite Beteiligung der Webcommuni-

tys immer häufiger anzutreffen. Die He-

rausforderung für die Verwaltung besteht 

in der Gewährleistung eines fairen Zu-

gangs zur Beteiligung. Bis 2020 werden 

aufgrund der Web-3.0-Technologie Model-

le zur grundsätzlichen Anpassung der Or-

ganisationsstrukturen innerhalb der Ver-

waltung erprobt. Dies ermöglicht bei vie-

len Leistungen den Wegfall der örtlichen 

Zuständigkeit (Entterritorialisierung). 

Für diese Herausforderungen (siehe 

Grafik) müssen sich Politik und Verwal-

tung wappnen und angemessene Ant-

worten finden. Zu den Antworten gehören 

flexible Organisationsformen, die eine 

Partizipation aller relevanten Akteure 

einbeziehen; Steuerungsinstrumente, 

die Wissen, Planung und Aktivierung er-

möglichen, sowie professionelles und 

fähiges Personal. Die folgenden Artikel 

geben Aufschluss über den Stand des 

modernen Staates im Jahr 2020.

Herausforderungen für die Verwaltung im Jahr 2020 

Quelle: Prognos AG
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D
as politische System der Bundes-

republik ist durchsetzt von Ver-

flechtungen zwischen Bund, Län-

der, Kommunen und den Selbstverwal-

tungen. Daher hatte die Föderalismusre-

form des Jahres 2006 das Ziel, die Bezie-

hungen zwischen Bund und Ländern zu 

entflechten und die Komplexität des Sys-

tems zu reduzieren. 

Die Zuständigkeitsgrenzen sind für die 

Bürger/innen oft nicht transparent. Für sie 

steht das Ergebnis im Vordergrund. Die 

Entflechtung war zwar ein wichtiger Schritt, 

doch bis 2020 wird anstelle der Struktur-

frage (wer ist zuständig?) die Leistungsfä-

higkeit in den Vordergrund der Diskussion 

rücken (was kann die Organisation?). Es 

wird vermehrt gefragt, wie eine Organisati-

on die gewünschten Wirkungen herbeifüh-

ren kann.

Trotz der Entflechtung in der Entschei-

dungsfindung wird der Verwaltungsvollzug 

im Jahr 2020 neue Verflechtungen aufwei-

sen. Die vertikale Zusammenarbeit wird in 

weiteren Verwaltungsbereichen durch EU-

Vorgaben eingefordert. Ein Beispiel dafür 

ist die Dienstleistungsrichtlinie, die die 

Niederlassungsfreiheit in der EU höher be-

wertet als deutsche Verwaltungstraditi-

onen und -strukturen. Es werden weitere 

Beispiele folgen, nicht nur bei der Benen-

nung von Einheitlichen Ansprechpartnern 

in vielen Rechtsbereichen. Die ARGEn sind 

ebenfalls ein Beispiel vertikaler Zusam-

menarbeit. Trotz der Abstimmungsschwie-

rigkeiten werden vertikale Verflechtungen 

im Vollzug intern aufgefangen, so dass die 

Verwaltung in relevanten Bereichen für die 

Bürger/innen weniger komplex erscheinen 

wird. 

Gleichzeitig wird es vermehrt zu einer 

Zusammenarbeit von Institutionen auf 

gleichen Verwaltungsebenen kommen. 

Angestoßen u. a. durch den demogra-

phischen Wandel, die Finanzsituation und 

den technologischen Fortschritt, werden 

Länder und vor allem Kommunen ihre Kräf-

te bündeln, um ihre Leistungsfähigkeit zu 

erhalten. Shared-Service-Center werden in 

etlichen Bereichen üblich sein. Einige Ex-

perten kritisierten in der Befragung aber 

die Tendenz der Verwaltungen, zu zaghaft 

in dieser Angelegenheit zu sein; die Effizi-

enzpotentiale würden nicht ausgeschöpft. 

Bis zum Jahr 2020 wird es jedoch eine wei-

tere Konsolidierung geben, so dass z. B. 

die Zahl der kommunalen Rechenzentren 

gesenkt wird. Dazu beitragen wird ein ent-

stehender „öffentlicher Markt“, auf dem 

– jenseits der ordnungspolitischen Beden-

ken der Privatwirtschaft – um die Kund-

schaft öffentlicher Einrichtungen gebuhlt 

wird. Anhand dieser Konkurrenzsituation 

wird die Zahl der Service-Center mittelfris-

tig bereinigt werden. Die Experten waren 

sich einig: Die Zusammenarbeit findet im 

Back-Office statt. Im Front-Office bleibt ei-

ne weitgehende Identifikation mit der Ge-

bietskörperschaft erhalten.

Die technologische Entwicklung macht 

bis zum Jahr 2020 die örtliche Zuständig-

keit in vielen Bereichen überflüssig, vor 

allem wenn kein Ermessens- und Beurtei-

lungsspielraum gegeben ist. Das ist bei-

spielsweise jetzt schon bei der Kfz-Abmel-

dung Wirklichkeit. Weitere Bereiche wer-

den nachziehen und einen Qualitätswett-

bewerb unter den Kommunen auslösen. 

In den letzten Jahren haben sich die deutschen Verwaltungen mit vielen Fragen der

Organisation beschäftigt. Einige Beispiele dafür sind die Umsetzung des Neuen

Steuerungsmodells auf kommunaler Ebene, die Ermöglichung öffentlich-privater

Partnerschaften und diverse Ausgliederungs- und Privatisierungswellen. Für das

Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass sowohl der Druck von außen als auch der

Reformdruck von innen zu weiteren organisatorischen Anpassungen führen werden.

Die örtliche Zuständigkeit
auf dem Prüfstand

Vertikale und horizontale Kooperationen bis 2020 auf dem Vormarsch
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Nach den Kreisgebietsreformen in 

den neuen Ländern ist nicht zu erwarten, 

dass weitere nennenswerte Gebietsre-

formen stattfinden. Allerdings wird bis 

zum Jahr 2020 die Notwendigkeit der 

zweigliedrigen Kommunalverwaltung dis-

kutiert. Die eingliedrige Kommunalver-

waltung – mit thematisch variablen Zu-

ständigkeitsdelegationen an zivilgesell-

schaftliche Gruppierungen und Ortsteile 

– wird im Rahmen der eindeutigen Zuor-

denbarkeit der Verantwortung und einer 

erhöhten Effizienz der Verwaltungsleis-

tung in Erwägung gezogen.

Rationalisierung 
schreitet voran

Wegen der zunehmenden vertikalen und 

horizontalen Zusammenarbeit werden 

weitere Effizienzrenditen ausgeschöpft. 

Viele Experten waren der Meinung, dass 

die Steuerungsmöglichkeiten der Doppik 

nicht in vollem Umfang ausgenutzt wer-

den. Trotzdem werden es etliche Gebiets-

körperschaften bis 2020 schaffen, mit 

der Doppik und auch mit einem besseren 

IT-Einsatz ein durchgängiges Prozessma-

nagement zu realisieren, das Redundan-

zen und Verdoppelungen eliminiert.

Die Experten schätzen die Wahr-

scheinlichkeit eines Rückzugs der Ver-

waltungsleistungen aus der Fläche als 

Antwort auf den demographischen Wan-

del gering ein. Stattdessen wird die Ver-

waltung, im Interesse der Bürgernähe, 

mobile Bürgerdienste einsetzen. Die zu-

nehmende Selbstverwaltung der Bürger/

innen im Informationszeitalter bietet au-

ßerdem die Möglichkeit einer weiteren 

Aufgabenkritik in der Verwaltung. Ein 

weiterer Rückzug auf Kernaufgaben und 

Steuerungsfunktionen ist bis 2020 ein 

Stück näher gerückt.

Der Bürokratieabbau hat bislang die 

Belastungen der Wirtschaft im Fokus ge-

habt. Bis 2020 werden weitere Konzepte 

und Fokussierungen beim Bürokratieab-

bau eine Rolle spielen. Die Messung der 

Lasten für die Verwaltung selbst wird wei-

tere Hinweise auf Rationalisierungspoten-

tiale liefern, ebenso die Bürgermessungen 

und die Erweiterung auf die materiellen 

Kosten. Aber auch der Einsatz weiterer In-

strumente, die gezielt den Kundenblick 

einnehmen – z. B. Hidden-Client-Analysen 

und Prozessbegehungen –, werden bis 

2020 zu einem Abbau weiterer Vor-

schriften führen.

Der Abbau von Vorschriften wird jedoch 

immer wieder an den Gerichten scheitern. 

Die Judikative spielt eine bremsende Rolle, 

vor allem wenn Standards berührt werden. 

Der Qualitätswettbewerb der Verwaltungen 

im Jahr 2020 führt aber ohnehin dazu, dass 

Rationalisierungspotential intern gesucht 

wird; Standards im Kundenbereich werden 

eher ausgebaut.

Im Jahr 2020 wird demnach die Orga-

nisation der Verwaltung von vertikalen 

und horizontalen Kooperationen geprägt 

sein. Doppik, Technologie und Bürokratie-

abbau führen vielerorts – aber nicht über-

all – zu weiteren Rationalisierungen. Eine 

große Hürde auf dem Weg zu den fle-

xiblen, vorausschauenden Strukturen der 

Netzwerkverwaltung sind jedoch nach 

Meinung der Experten das Ressortprinzip 

und das versäulte Zuständigkeitsdenken, 

die die Bereitschaft für Kooperationen ver-

hindern. Zwar werden diese beiden Fak-

toren mit der heranwachsenden Generati-

on der Führungskräfte allmählich abge-

baut – bis zum Jahr 2020 bleibt jedoch 

aufgrund dieses institutionellen Behar-

rungspotentials der Weg zu umfas-

senderen Effizienzgewinnen in der Verwal-

tung gesperrt.

Zukunftsfenster: Simulation zum Erwerb 
einer Gaststättenerlaubnis in Hamburg

In einer simulierten Prozessbegehung haben Mitarbeiter/innen der Finanzbehör-
de der Stadt Hamburg versucht, eine Gaststättenerlaubnis zu erwerben. Ziel war 
es, sich in die Lage der Kunden zu versetzen und die einzelnen erforderlichen 
Prozessschritte zu durchleben. Es wurden insgesamt 18 Schritte bei 20 Ansprech-
partnern festgestellt. Zentrales Ergebnis war die Feststellung, dass die Antragstel-
ler erst nach ca. sechs Monaten und 10 Schritten mit einer Ablehnung rechnen 
konnten. Aufgrund der Begehung wird der Prozess nun vereinfacht und beschleu-
nigt. Es soll zukünftig vier Schritte geben, die von einem Verfahrensmanager be-
gleitet werden. Die Sicherheit über eine mögliche Ablehnung wird es direkt beim 
ersten Schritt geben. Somit wird der Prozess nicht nur im Sinne der Entbürokrati-
sierung entschlackt, auch die Rechtssicherheit für die Antragsteller wird erhöht.

So beurteilten die befragten Experten die im Folgenden genannten Thesen hinsicht-
lich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit im Jahr 2020:

Im Jahr 2020 werden bestimmte Dienstleistungs-
angebote nur noch online verfügbar sein.

gering hoch

Im Jahr 2020 wird ein Rückzug von
Dienstleistungsangeboten der „Kernverwaltung“

aus der Fläche stattgefunden haben.

Im Jahr 2020 wird ein Rückzug von
Dienstleistungsangeboten der Schulverwaltung

aus der Fläche stattgefunden haben.

Quelle: Prognos AG
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N
ach den Jahren der Reformen 

der Finanzsteuerung sehen die 

Experten eine Bewegung der 

Diskussion in Richtung Strategiefähig-

keit und strategische Steuerung. Je 

nach Verwaltungsebene und Funktion 

wird die Wahrscheinlichkeit einer stär-

keren Wirkungs-, Effektivitäts- oder ge-

meinwohlorientierten Steuerung aber 

unterschiedlich bewertet. Doch verän-

derte gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen und Notwendigkeiten werden 

eine differenzierte Auseinandersetzung 

mit dem Zweck und der Daseinsberech-

tigung öffentlichen Handelns hervorru-

fen – mit bedeutsamen Konsequenzen 

für die Politik.

Die Notwendigkeit der 
strategischen Steuerung 

„Strategie machen wir in fünf Jahren“, 

zitierte ein Experte den Chef einer Be-

hörde. Zunächst müsse man das Tages-

geschäft erledigen. Auch wenn eine 

derartige Aussage kein Einzelfall ist, so 

betonten die Experten doch die Bedeu-

tung und die Notwendigkeit der strate-

gischen Steuerung auf allen Ebenen. 

Gleichwohl wurden Schwierigkeiten des 

strategischen Handelns eingeräumt, 

vor allem bei der zunehmenden The-

menherrschaft der Medien. Als größte 

Hürde jedoch wurde die Finanzsituati-

on gesehen, die ein kurzfristiges situa-

tives Handeln erzwingt. Zu den anderen 

Hürden gehörten die Logik der Politik, 

Orts- und Ressortgrenzen sowie die 

Qualität der Führungskräfte.

Die Mehrheit der Experten lehnte au-

ßerdem die in den letzten Jahren propa-

gierte idealtypische Zuständigkeitsver-

teilung in der Verwaltung ab, wonach die 

Politik für die Strategie und die Verwal-

tung für die Umsetzung zuständig sei. 

Vielmehr werden in Zukunft die Visionen 

der Politik durch die Verwaltung in stra-

tegische Optionen und Prioritäten über-

Die Expertenbefragung ergab in einem Bereich eine einhellige Meinung: Strategische Steuerung

in der Verwaltung wird angesichts der Herausforderungen der nächsten Jahre unabdingbar werden.

Durch den vermehrten Einsatz von Instrumenten der strategischen Steuerung können die Transpa-

renz und die Qualität des öffentlichen Handelns erhöht werden.

Verwaltungen arbeiten künftig stärker wirkungs- und ergebnisorientiert

Die strategische Steuerung
gewinnt an Bedeutung
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setzt, der Politik zur Entscheidung vor-

gelegt und dann von der Verwaltung 

umgesetzt. Trotz der unterschiedlichen 

Rationalität des Verwaltungshandelns 

hängt die Strategiefähigkeit davon ab, 

ob die Führungskräfte Themen „verwal-

ten“ oder „managen“.

Das Personal und vor allem die Füh-

rungskräfte sind daher viel wesent-

lichere Faktoren für die Strategiefähig-

keit der Verwaltung als die Prozesse 

und Instrumente. 

Bei der Steuerung des staatlichen 

Handelns wird bis zum Jahr 2020 die 

Einbindung von externem Expertenwis-

sen zunehmen. Das wurde von den Ex-

perten in der Verwaltung als selbstver-

ständlich erachtet. Zur Strategiefähig-

keit gehören die Interaktion mit den 

relevanten gesellschaftlichen Netzwer-

ken und die Erkenntnis, dass Strategien 

sich in der Interaktion weiterentwi-

ckeln. 

Die Frage nach der Rolle der Politik 

bei einer notwendigen Steigerung der 

Strategiefähigkeit der Verwaltung wur-

de von einzelnen Experten angespro-

chen. Während einige Befragte der Po-

litik eine Rolle als „Aufsichtsrat der 

Verwaltung“ zuwiesen, bemängelten 

andere die Tendenz der Politik zur De-

tailsteuerung. Andere wiederum warfen 

die grundsätzliche Frage nach 

der Rolle der Politik bei der 

Steuerung der Verwaltungs-

leistungen auf. Zunehmende 

Netzwerkstrukturen, Bürger-

selbstverwaltung und Leis-

tungserbringung durch Dritte 

in vielen Bereichen stellen die 

repräsentative Demokratie vor 

eine große Probe, vor allem 

auf kommunaler Ebene: Wie 

legitimiert sich die Politik? 

Nach den Reformen der letzten 

Jahre mit dem Ziel der Effizi-

enzsteigerung bleibt die Frage 

nach dem besonderen Ethos, 

ja nach den Werten der öffent-

lichen Hand. Diese Frage wird 

die Debatte der nächsten Jah-

re prägen.

Chancen der Doppik 
bleiben vielerorts 
ungenutzt

Bereits heute steht klar fest, 

dass die kommunale Ebene 

Vorreiter bei der Verwaltungs-

modernisierung in Deutsch-

land ist. Bis 2020 ist die Dop-

pik flächendeckend auf der 

kommunalen Ebene zu finden. 

Die Mehrheit der Länder wird 

die Doppik bis dahin ebenfalls 

einführen, auf Bundesebene 

wird die Frage nach der Erwei-

terung der Kameralistik noch 

diskutiert.

Die Doppik bietet der öf-

fentlichen Hand eine optimale 

Grundlage für eine bessere operative 

und strategische Steuerung des Verwal-

tungshandelns. Sie ermöglicht erstmals 

eine durchgängige Prozesskostenrech-

nung und öffnet die Tür zu ressortüber-

greifenden E-Government-Lösungen. 

Außerdem baut sie die Grenzen zwi-

schen der Verwaltung und der Privat-

wirtschaft ab. Einige Experten sahen in 

der Doppik ebenfalls eine Basis für ei-

Wahrscheinlichkeit, dass die im Folgenden genannten Hürden auch im Jahr 2020 noch 
Hürden hinsichtlich der strategischen Steuerung darstellen werden:

Finanzsituation

Beharrungstendenzen in der öffentlichen Verwaltung

Fehlende Sanktions- und Anreizmechanismen

Qualität der Führungskräfte

Wahlzyklen/4-Jahres-Denken/
situatives Handeln der Politik

Schnittstelle Politik/Verwaltung

Fehlender polit. Wille

Fehlende Rationalität des Verwaltungshandelns

Orts- und Ressortgrenzen

Vested interests

gering hoch

Wahrscheinlichkeit des Eintretens bis/in 2020

Quelle: Prognos AG
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ne Outcome-orientierte Steuerung. 

Doch die Doppik ist nur ein Instrument, 

das beherrscht werden muss. Hierin sa-

hen viele Experten ein Problem: die Po-

litik als Pferdefuß. Für Parlamentarier 

und Ratsmitglieder ist die Kameralistik 

einfacher zu durchschauen. Der feh-

lende Kulturwandel wird dazu führen, 

dass die Chancen der Doppik vielerorts 

ungenutzt bleiben.

Fortgeschrittene Wirkungs- 
und Ergebnisorientierung 

Nach den Jahren der binnenorientierten 

Outputsteuerung war die Meinung der 

Experten zum Thema Outcome-Orien-

tierung gemischt. Die 

Wahrscheinlichkeit der 

Einführung wurde mit 

„mittel“ eingeschätzt. 

Hürden seien die metho-

dische Schwierigkeit der 

Messung von Wirkungen, 

die Trennung des Geset-

zesvollzugs über Verwal-

tungsebenen hinweg, die 

fehlende intrinsische 

Motivation, die Domi-

nanz der Vorschriftenori-

entierung und die Ankün-

digungskultur der Politik 

anstelle einer Evaluati-

onskultur. 

Trotzdem waren sich 

die Experten einig, dass 

eine Diskussion über die 

Qualität und Effektivität 

des staatlichen Handelns 

zunehmen wird. Auch 

wenn die Politik sich vor 

Transparenz scheut, wird die verstärkte 

vertikale Zusammenarbeit in vielen Be-

reichen die institutionellen Hürden für 

eine Messung von Outcomes absenken. 

Zudem wird der Drang der Konsu-

menten, selbst die Qualität und Wir-

kungen der in Anspruch genommenen 

Leistungen zu messen, weiter anstei-

gen – siehe „meinprof.de“, „spickmich.

de“ und „abgeordnetenwatch.de“ – 

und die Messungen durch internationa-

le Organisationen wie die OECD werden 

zunehmen – siehe Pisa und Iglu. Darauf 

muss die Politik reagieren, daher wird 

die Verwaltung bis 2020 in vielen Berei-

chen mit eigenen qualitätsgesicherten 

Wirkungsanalysen arbeiten. Außerdem 

wird zunehmend ein Ansatz angewen-

det, der die erwünschen Outcomes an-

stelle der Probleme zum Ausgangpunkt 

des Handelns macht. Dadurch fängt die 

öffentliche Hand an zu „managen“ an-

statt zu „verwalten“. Ein gelungenes 

Beispiel dafür liefert die Bundesagen-

tur für Arbeit, die in vertikaler Zusam-

menarbeit mit den Kommunen proaktiv 

vernetzendes Case-Management be-

treibt. 

Die Vorschriftenorientierung des 

Verwaltungshandelns als Innovations-

bremse wurde von einigen Experten 

angesprochen. Verwaltungsverfahrens-

gesetze und Haushaltsordnungen 

schreiben derzeit keine indikatorenge-

stützte Messung von Outcomes vor. 

Deshalb meinten einige Befragte, dass 

die Verfahren der strategischen Pla-

nung und Wirkungsmessung per Gesetz 

verordnet werden müssten, damit die 

Verwaltung weiterhin vorschriftenorien-

tiert agiert. Andere Experten wiederum 

lehnten dies ab: Es komme auf die Güte 

der Führungskräfte an.

Die Bedeutung von weiteren Steue-

rungsinstrumenten wie Zielvereinba-

rungen und Benchmarks wurde von den 

Experten betont. Bis 2020 werden Ziel-

vereinbarungen nicht nur bei Personal- 

und zwischenbehördlichen Verhältnis-

sen, sondern auch zur Steuerung nicht-

staatlicher Netzwerke und Akteure ein-

gesetzt. Dabei müssen die Ziele kaska-

diert werden. Die Befragten sahen es 

jedoch nicht als wahrscheinlich an, 

dass das Nichterreichen von Zielen fi-

nanziell sanktioniert wird. Ähnlich wie 

beim Benchmarking sei die Zielverein-

barung ein weiches Steuerungsinstru-

ment, das eine normative Kraft entfalte. 

Benchmarks werde eine größere Be-

deutung beigemessen. Uneinig waren 

sich die Befragten darüber, ob die Er-

gebnisse für die Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden (sollen).

Die Einschätzungen der Experten 

zum Thema Steuerung zeigen, dass – 

jenseits von Instrumentendebatten – 

der Mehrwert der öffentlichen Leistun-

gen zunehmend in den Mittelpunkt der 

Diskussion rücken wird. Außerdem sind 

die Strategiefähigkeiten der Führungs-

kräfte der Schlüssel zur Strategiefähig-

keit der Institutionen. 

Zukunftsfenster: Strategische Steuerung im Ministerium 
für Generation, Familien, Frauen und Integration des 
Landes NRW und im niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Das Ministerium für Generation, Familien, Frauen und Integration des Landes 
NRW setzt seit Schaffung des Hauses im Jahr 2005 ein System zur strategischen 
Steuerung ein. Dabei wurden auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung 
strategische Ziele für das Haus verabschiedet und in strategischen Umsetzungs-
projekten operationalisiert. Über politisch bedeutsame Projekte wird in einer 
Steuerungsgruppe unter Leitung der Staatssekretärin vierteljährlich berichtet. 
Abteilungsgrenzen sind der Gesamtverantwortung gewichen. Die Logiken von 
Politik und Verwaltung haben sich dadurch angenähert.
Im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gibt est ein 
ähnliches System. Jede Aktivität des Hauses muss eine Konformität mit den Zie-
len des Ministeriums nachweisen. Durch die Einbindung in den Haushaltspro-
zess und die Unterstützung der Hausspitze hat das System eine hohe Verbind-
lichkeit erzielt.
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E
s ist in erster Linie Aufgabe der 

Führungskräfte, die Zukunftsfä-

higkeit der deutschen öffentlichen 

Verwaltung zu sichern und voranzutrei-

ben. Viele Experten sehen jedoch gera-

de in der Qualität des Führungsperso-

nals ein wachsendes Problem. Hinzu 

kommt, dass die Personalstruktur in den 

Führungsetagen des öffentlichen Diens-

tes deutlich stärker altert als in den üb-

rigen Personalgruppen und somit dort 

bereits in naher Zukunft starke Verren-

tungswellen zu erwarten sind. Eine qua-

lifizierte Führungskräfteauswahl und -

entwicklung entscheidet deshalb maß-

geblich über die zukünftige Wettbe-

werbsfähigkeit der Verwaltung, wobei 

die als problematisch einzustufende po-

litische Besetzung von Ämtern ein zu-

sätzliches Hindernis darstellt. 

Eine Möglichkeit, systematisch Per-

sonal mit Führungsqualifikationen für 

den öffentlichen Dienst aufzubauen, sind 

Führungskräftenachwuchsprogramme. 

Des Weiteren müssen vermehrt Aufstiegs-

möglichkeiten geschaffen werden, die 

nicht mit Personalverantwortung verbun-

den sind (Fachlaufbahnen). Gleichzeitig 

kann die Qualität des Führungspersonals 

durch eine interdisziplinäre Zusammen-

setzung verbessert werden, indem die 

Dominanz einzelner Fächergruppen auf-

gelöst wird. Auch die zielgerichtete Wei-

terbildung der Führungskräfte muss ver-

bessert werden; hierauf wurde nach Ein-

schätzung der Experten in der Vergan-

genheit zu wenig Wert gelegt.

Kompetenzaufbau durch 
lebenslanges Lernen

Personalentwicklungskonzepte werden im 

Jahr 2020, insbesondere vor dem Hinter-

grund des Erhalts der Beschäftigungsfä-

higkeit infolge des demographischen Wan-

dels, eine zentrale Rolle spielen. Mehrfach 

wurde von den befragten Experten darauf 

hingewiesen, dass es heute kaum und 

falsche Fortbildungsangebote in der öf-

fentlichen Verwaltung gibt; insbesondere 

eine Personalentwicklung jenseits der 

fachlichen Qualifikationen sei bisher „ver-

pönt“. Doch auch die Weiterbildung im 

Bereich Fachwissen sei unzureichend, ob-

wohl die Sachkompetenz und Ausbildung 

insbesondere in der Laufbahngruppe des 

gehobenen Dienstes gemeinhin als ausge-

zeichnet angesehen wird. 

Um weiterhin hervorragend ausgebil-

detes Personal für den öffentlichen Dienst 

bereitzustellen, muss die Ausbildung an 

die steigenden Qualifikationsanforde-

rungen und das Erfordernis einer genera-

listischeren Ausbildung angepasst wer-

den. Eine Veränderung der Karrieremus-

ter, die heute typischerweise linear im 

eigenen Haus verlaufen, kann einen Bei-

trag zu einer generalistischeren Ausbil-

dung leisten. Des Weiteren muss infolge 

der Doppikumstellung insbesondere die 

Ausbildung für den gehobenen Dienst 

modifiziert werden. Hierdurch werden 

gleichzeitig fließendere Übergänge zwi-

schen öffentlichem Dienst und Wirtschaft 

möglich. Das kann u. a. auch durch eine 

„Externalisierung“ der bisher in den meis-

ten Bundesländern noch internen Ausbil-

dungsmodelle erreicht werden, die tradi-

Im Jahr 2020 werden die altersstarken Kohorten der heute 45- bis 54-jährigen Mitarbeiter/innen

in den Ruhestand gehen – mit erheblichen Konsequenzen für das Personalmanagement im

öffentlichen Dienst: Infolge des kommenden Fachkräftemangels wird es zu einem Nachwuchsmangel

kommen, der eine veränderte Rekrutierungspolitik der öffentlichen Verwaltung notwendig macht.

Gleichzeitig muss die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst weiterentwickelt werden. Dabei

spielen die Führungskräfte eine Schlüsselrolle.

Das Personalmanagement rückt
stärker als bisher in den Fokus

Führungskräfteentwicklung in Zeiten des demographischen Wandels 



innovative Verwaltung Special 3/2008   13

Z u k u n f t s r e p o r t M o d e r n e r S t a a t  2 0 0 8

tionell eine Einstellungsbehörde zum 

Besuch der Fachhochschuleinrichtung 

voraussetzen: Darüber hinaus begünsti-

gen diese Ausbildungsmodelle auch Er-

fahrungen im internationalen Austausch. 

Auch die Verinnerlichung der Dienstleis-

tungsmentalität im öffentlichen Dienst 

(agieren und moderieren statt regulieren) 

muss bereits in der Ausbildung unabding-

lich werden.

Die Führungskräfte können den Ver-

änderungsprozess durch ihre Vorbild-

funktion und die Förderung einer Unter-

nehmenskultur, die Weiterbildung nicht 

als Defizitbehebung, sondern als Kompe-

tenzaufbau begreift, unterstützen. Ziel-

vereinbarungen werden dabei eine zu-

nehmend wichtige Rolle spielen.

Neue Akquiseformen

Um auftretende Nachwuchslücken schlie-

ßen zu können, wird die öffentliche Ver-

waltung bis zum Jahr 2020 ihre Akquise-

formen geändert haben. Sie wird aktiv auf 

potentielle neue Mitarbeiter/innen zuge-

hen müssen, um den Kampf um die besten 

Köpfe für sich entscheiden zu können.

Grundsätzlich sind nach Überzeu-

gung der Experten bereits viele Anreize 

für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 

vorhanden – eine bessere Vermarktung 

ist jedoch notwendig. Insbesondere das 

Beamtentum ist dabei nach Meinung der 

Experten für die Nachwuchsgewinnung 

vorteilhaft. Dementsprechend wird von 

den Experten die Wahrscheinlichkeit der 

Begrenzung des Beamtentums auf ho-

heitliche Aufgaben im Jahr 2020 als nicht 

sehr hoch eingeschätzt, da dies der Be-

reich sei, wo der öffentliche Dienst am 

konkurrenzfähigsten sei. Doch auch in 

anderen Bereichen ist der öffentliche 

Dienst nach Ansicht vieler Experten heu-

te bereits konkurrenzfähig: So ermöglicht 

er eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie oder Teilzeitarbeit und bietet ei-

nen interessanten Arbeitsplatz. 

Eine fließendere Gestaltung der Über-

gänge zwischen Verwaltung und Wirtschaft 

ist nach Meinung vieler Experten notwen-

dig, um die Attraktivität des öffentlichen 

Dienstes zu erhöhen und die Möglich-

keiten für Quereinsteiger zu verbessern. 

Dabei steht die zunehmende Bedeutung 

des Themas „Diversity“ heute noch nicht 

im Fokus der Diskussionen. Nicht zuletzt 

infolge des demographischen Wandels 

wird die vermehrte Rekrutierung von Mit-

arbeitern/innen mit Migrationshinter-

grund für den öffentlichen Dienst jedoch 

eine schlichte Notwendigkeit darstellen 

und damit zu einer „Revolution“ für die 

deutsche Verwaltung führen, wenn sich in 

der Personalstruktur tatsächlich die Ge-

sellschaft widerspiegelt. 

Die Internationalisierung wird zuneh-

menden Einfluss auf die Stellenanforde-

rungen im öffentlichen Dienst haben. Die 

Bedeutung von Fremdsprachenkenntnis-

sen als Einstellungsvoraussetzung wird 

weiter steigen, Beförderungen werden in 

zunehmendem Maße – wie bereits heute 

in einigen Bundesländern – an Auslands-

aufenthalte gekoppelt werden. Auslän-

dische Hospitantenstationen werden als 

obligatorische Bestandteile während ei-

ner Ausbildung für den öffentlichen 

Dienst weiter zunehmen. Insgesamt seh-

en die Experten die deutsche öffentliche 

Verwaltung aufgrund der strikten Lauf-

bahnregelungen etc. schlecht auf die 

Herausforderungen des internationalen 

Arbeitsmarktes vorbereitet.

Durch Differenzierung und Variabili-

sierung der Tarifstruktur kann die öffent-

liche Verwaltung zusätzlich auf die He-

rausforderungen im Personalbereich rea-

gieren. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 

bis zum Jahr 2020 wird hier jedoch von 

den befragten Experten allgemein als 

nicht sehr hoch und im Einzelnen sehr 

unterschiedlich eingeschätzt. Weitgehen-

de Einigkeit besteht unter den Experten, 

was eine flexiblere Aufspaltung verschie-

dener Beamtenbereiche und eine Lauf-

bahnreduktion angeht.

Grundsätzlich stellt sich bei allen 

Personalgewinnungsmaßnahmen die 

Frage, was Menschen zu einer Tätigkeit 

im öffentlichen Dienst motiviert. Eine 

grundsätzliche Diskussion um „public 

service motivation“ ist hier nach Ansicht 

einiger Experten notwendig, um den 

Ethos des öffentlichen Dienstes (neu) zu 

definieren.

Zukunftsfenster: Der Führungslehrgang 
des Landes Baden-Württemberg 

Der Führungslehrgang der Führungsakademie Baden-Württemberg 
bereitet ausgewählte hochqualifizierte Teilnehmer aus der Landes-
verwaltung und auch Teilnehmende aus Wirtschaftsunternehmen, 
Kommunen, kirchlichen Einrichtungen und anderen Bereichen au-
ßerhalb der Landesverwaltung systematisch auf leitende Führungs-
funktionen vor. Der elfmonatige Lehrgang besteht aus Kursen, ge-
meinsamer Projektarbeit und zwei Praktika in Wirtschaftsunterneh-
men und im Ausland. 

Quelle: Leicestershire Constabulary
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V
erfahren der Bürgerbeteiligung bei 

der Politikformulierung und -um-

setzung haben in Deutschland in 

den vergangenen Jahren zunehmend an 

Attraktivität gewonnen, und ihr Charakter 

geht inzwischen über eine reine Informa-

tions-, Anhörungs- und Beratungsfunkti-

on hinaus. 

Im Zuge der zunehmenden Technolo-

gisierung erhalten die Beteiligungs-

formen in Form einer E-Participation eine 

völlig neue Bedeutung und stellen die 

bisherigen Interaktionsprozesse zwi-

schen Verwaltung und Bürgern/innen 

„komplett auf den Kopf“: Web 2.0 bietet 

den Bürgern/innen eine neue Möglich-

keit, unmittelbar und wirkungsorientiert 

auf Verwaltungshandeln Einfluss zu neh-

men, untereinander zu kommunizieren 

und gemeinsame Interessen zu vertreten. 

Die Einbringung interaktiver Elemente 

stellt eine „soziale Innovation“ dar, die 

die zeitnahe Mitwirkung von Bürgern/in-

nen am Verwaltungshandeln ermöglicht 

und neue Zielgruppen erschließt. 

Auch die Bürgerselbstverwaltung 

wird in den kommenden Jahren im Zuge 

des teilweisen Rückzugs der Verwaltung 

aus der Fläche weiter an Bedeutung ge-

winnen. Beispielsweise werden Bürger/

innen Dienstleistungen auf Stadtteilebe-

ne selbst managen. 

Multi-Channel-Zugang 
zu Verwaltungsleistungen

Die neuen Technologien verändern nicht 

nur die Formen und die Bedeutung von Bür-

gerbeteiligung, sondern auch, wie der Bür-

ger als Kunde von Verwaltungshandeln mit 

der Verwaltung in Kontakt tritt. So wird nach 

Einschätzung der Ex-

perten aufgrund der 

for tschreitenden 

Technologisierung 

die Bedeutung des E-

Governments weiter 

zunehmen.

Im Jahr 2020 

könnten bestimmte 

Dienstleistungsange-

bote mit Hilfe ser-

viceorientierter Ar-

chitekturen nur noch 

online verfügbar 

sein. Gleichzeitig ist 

es durchaus möglich, dass sich sowohl 

Dienstleistungsangebote der Kernverwal-

tung als auch Dienstleistungsangebote der 

Schulverwaltung aus der Fläche zurückzie-

hen. Insbesondere Dienstleistungen ohne 

Kundenkontakt können relativ einfach in 

zentralen Back-Offices zusammengeführt 

werden und somit die horizontale und ver-

tikale Integration hin zu einer Netzwerkver-

waltung vorantreiben. Doch auch Verwal-

tungsdienstleistungen mit Kundenkontakt 

werden ortsunabhängiger als heute durch-

geführt werden. So kann beispielsweise 

aufgrund von Fortschritten in der Technik, 

insbesondere Sicherheitsrisiken betref-

fend, vermehrt mit mobilen Bürgerbüros u. 

Ä. gearbeitet werden. Da sich Verwaltungs-

handeln jedoch an den Interessen und Be-

dürfnissen der Bürger/innen orientieren 

muss und zurzeit immer noch ein Viertel 

der Bevölkerung kein Internet nutzt und es 

zudem Bürger/innen gibt, die auch weiter-

hin auf herkömmliche Weise mit der Ver-

waltung kommunizieren wollen, wird die 

Verwaltung längerfristig mit parallelen Sys-

temen arbeiten, um eine digitale Spaltung 

Die zunehmende Technologisierung verändert in den kommenden Jahren sowohl die Kunden- als

auch die Binnenbeziehungen der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht gleichzeitig transparenteres

Verwaltungshandeln und einen umfassenden Informationszugriff.

Veränderte Dialogformen zwischen
Politik, Verwaltung und Bürger

Die Interaktionsprozesse werden „auf den Kopf gestellt“

Zukunftsfenster: Bürger diskutieren 
über die Zukunft der Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bietet ihren Bür-
gerinnen und Bürgern in deutschlandweit einmaliger 
Form die Möglichkeit, im Rahmen von Bürgerkongres-
sen, Plaungszellen und über eine Internetseite ihre Ide-
en und Vorstellungen in die Kommunal- und Verwal-
tungsreform einzubringen. Die Meinungen und Vorstel-
lungen fließen in ein Leitbild für die Reform ein.
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der Gesellschaft zu verhindern – wenn-

gleich sehr wohl mit Anreizen für digitale 

Lösungen gearbeitet werden wird.

Interne Kompetenzbündelung

Auch im Binnenverhältnis wird es zwi-

schen Behörden zu neuen Kooperations-

formen kommen. Bis zum Jahr 2020 wird 

infolge des Demographiedrucks, der Not-

wendigkeit der permanenten Effizienz-

steigerung und der zunehmenden Tech-

nologisierung verwaltungsintern eine 

systematische Auslagerung von Back-Of-

fice-Funktionen in gemeinsamen Shared- 

Service-Centern stattfinden: In zuneh-

mendem Maße werden auf allen Verwal-

tungsebenen die Ressourcen für interne 

Dienstleistungen wie beispielsweise 

Personal (Bezüge, Reisekosten, Zeit-

erfassung, Personalgewinnung), 

Haushalt/Finanzen (Haushaltsauf-

stellung, Rechnungslegung), Justitia-

riat etc. im Sinne eines Konzernge-

dankens gemeinsam genutzt werden. 

Durch die Trennung zwischen Front- 

und Back-Office-Aufgaben gibt es aus 

Bürgersicht einen „single point of 

contact“, es müssen keine Rücksich-

ten mehr auf Zuständigkeiten genom-

men werden. Aus Verwaltungssicht 

kommt es durch die Auslagerung von 

Back-Office-Prozessen in Shared-Ser-

vice-Center zu Leistungs- und Quali-

tätsverbesserungen bei einer gleich-

zeitigen Reduzierung der Kosten.

Die frei werdenden Ressourcen 

können zum einen für Einsparungen 

genutzt werden, zum anderen kön-

nen sie zur Erfüllung von neuen bzw. 

in ihrer Bedeutung zunehmenden 

Fachaufgaben verwendet werden. 

Durch die frei wählbare Zugehörig-

keit der Behörden zu verschiedenen 

Shared-Service-Centern wird ein in-

terner Markt für Querschnittsaufga-

ben geschaffen werden. Die dadurch 

entstehende Wettbewerbssituation 

wird zu einer weiteren Stärkung der 

Qualität der Leistungserfüllung und 

der Dienstleistungsorientierung füh-

ren.

Gleichzeitig ist es denkbar, dass 

sich beispielsweise Gemeinden im 

Sinne einer „flexible response“ für be-

stimmte Bereiche zu Zweckverbänden 

zusammenschließen, um sich nach der 

Erfüllung der Aufgabe wieder aufzulösen. 

Grundsätzlich werden in Reaktion auf die 

Auswirkungen des demographischen 

Wandels verschiedene Arten von Kompe-

tenzbündelung zunehmen, ohne dass 

dabei zwingend die jeweilige Zuständig-

keit aufgegeben wird.

Zukunftsfenster: Neue Form der 
Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung des 
Landesheimgesetzes in Niedersachsen 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Ge-
sundheit hat im Sommer dieses Jahres allen niedersächsischen Einrich-
tungen und Mitarbeitern/innen der Heimaufsichtsbehörden in einem 
vierwöchigen Zeitraum die Möglichkeit gegeben, ihre Anregungen zur 
Reform des Heimgesetzes auf einer Internetplattform online abzugeben 
und mit anderen Teilnehmern zu diskutieren. Die ausgewerteten Beiträge 
werden anschließend bei der Novellierung des Gesetzes berücksichtigt.

So beurteilten die befragten Experten die im Folgenden genannten Thesen hinsichtlich ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit im Jahr 2020:

Durch die strategische Steuerung wird das Expertenwissen gestärkt.

Das im Rahmen der strategischen Steuerung vermehrt
eingesetzte Expertenwissen birgt Gefahren für die Demokratie.

Im Jahr 2020 werden sowohl innerhalb der Verwaltung als 
auch zwischen Verwaltung und externen Akteuren

Zielvereinbarungen abgeschlossen werden.

Das Nichterreichen der vereinbarten Ziele führt zu
haushaltswirksamen Sanktionen.

Im Jahr 2020 werden die Ergebnisse von Wirkungsanalysen in
der politischen Debatte mehr eingesetzt als im Jahr 2008.

Die doppische Buchführung ist im Jahr 2020 auf Landesebene
eingeführt.

Die doppische Buchführung ist im Jahr 2020 auf Bundesebene
eingeführt.

Kassenkredite werden im Jahr 2020 nur noch infolge von
positiven Ratings der Kommunen vergeben.

Im Jahr 2020 werden bestimmte Dienstleistungsangebote
nur noch online verfügbar sein.

Im Jahr 2020 wird ein Rückzug von Dienstleistungsangeboten
der „Kernverwaltung“ aus der Fläche stattgefunden haben.

Im Jahr 2020 wird ein Rückzug von Dienstleistungsangeboten
der Schulverwaltung aus der Fläche stattgefunden haben.

Im Jahr 2020 ist das Beamtentum auf hoheitliche Aufgaben begrenzt.

gering hoch

Wahrscheinlichkeit des Eintretens bis/in 2020

Quelle: Prognos AG
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Die befragten Experten:
Dr. Christoph Baron, Leiter Government Service, arvato direct services GmbH

Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern

Rainer Christian Beutel, Vorstand KGSt

Roland Böse, Mitarbeiter der Zentralstelle IT-Management, Multimedia, 

E-Government und Verwaltungsmodernisierung, Ministerium des Innern 

und für Sport, Rheinland-Pfalz

Rainer Braun, Abteilungsleiter Verwaltungsreform, Finanzbehörde Freie und 

Hansestadt Hamburg

Franz-H. Brüner, Generaldirektor OLAF, EU

Prof. Dr. Ingolf Deubel, Finanzminister Rheinland-Pfalz

Hans-Jörg Frick, Branchenmanager Öffentlicher Sektor, Deutsche Post AG

Prof. Dr. Gisela Färber, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften

Franz-Reinhard Habbel, Sprecher Deutscher Städte- und Gemeindebund

Jürgen Häfner, Leiter der Zentralstelle IT-Management, Multimedia, 

E-Government und Verwaltungsmodernisierung, Ministerium des Innern 

und für Sport, Rheinland-Pfalz

Philip von Haehling, Public Sector, Accenture

Johann Hahlen, Staatssekretär a. D. im Bundesministerium des Innern

Jürgen-Peter Henckel, Kanzler der Hochschule Bremen

Prof. Dr. Hermann Hill, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften

Thomas Jablonski, Referatsleiter Verwaltungsmodernisierung, Senatorin für 

Finanzen der Freien Hansestadt Bremen

Willi Kaczorowski, Internet Business Solutions Director, Cisco Systems GmbH

Guido Kahlen, Stadtdirektor der Stadt Köln

Hansjörg König, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Kultus

Carsten Konzack, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Stadt Cottbus

Dr. Patrick Lehmann, Kämmerer der Stadt Frechen

Michael Pitsch, Public Sector, Accenture

Prof. Dr. Dieter Schimanke, Vorsitzender der Gesellschaft für 

Programmforschung

Prof. Dr. Eckhard Schröter, Zeppelin University

Giso Schütz, Vizepräsident des Bundesverwaltungsamtes

Peter Spohn, Mitglied der Geschäftsleitung IL Public, T-Systems 

Enterprise Services GmbH

Frank Weise, Partner, Public Management Consulting, PriceWaterhouse-

Coopers

Oliver Christopher Will, Vorstand der Gesellschaft für Programmforschung

Johannes Winkel, Abteilungsleiter für kommunale Angelegenheiten/Vermes-

sung im Innenministerium NRW
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